
 
I. Nachtrag vom 12.11.2010 

 
zur Entgeltordnung der Gemeinde Malente für die Nutzung des Friedhofs 

„RuheForst Holsteinische Schweiz“ 
 
                                                                
Aufgrund der §§ 27 Abs. 1 Satz 2, 28 Ziff. 13 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H.  S. 57), zuletzt 
geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 26.03.2009 (GVOBl. Schl.-H.  S. 93) und des § 26 
des Bestattungsgesetzes (BestattG) für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 04.02.2005 
(GVOBl. Schl.-H.  S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2009 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 56), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 09.11.2010 
folgender I. Nachtrag erlassen: 
 
                                                                           
 
 
                                                        Artikel I. 
 
 
1.      § 1 Allgemeines Abs. 2 wird gestrichen 
 
 
 2.     § 1 Allgemeines Abs. 3 wird zu § 1 Allgemeines Abs. 2 
 
 
 
 3.     § 4 Entgelte Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Das Entgelt für den Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte (RuheBiotop) für eine 
Einzel-Bestattung in einem Gemeinschafts-Biotop (§ 14 der Friedhofsordnung) beträgt: 
 
WS 1:    590,00 € 
WS 2:    890,00 € 
WS 3: 1.090,00 € 
WS 4: 1.890,00 € 
 
 
  4.       § 4 Entgelte Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Das Entgelt für den Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte (RuheBiotop) für 
Familien-Bestattungen oder im Leben verbundener Personen (§ 15 der Friedhofsordnung) 
beträgt: 
 
WS 1: 3.500,00 € 
WS 2: 5.300,00 € 
WS 3: 6.400,00 € 
WS 4: 9.600,00 € 
 
 
  
 
 
 
 



  5.      § 4 Entgelte Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Das Entgelt für den Erwerb eines Nutzungsrechts an einer Grabstätte (RuheBiotop) für 
Individual-Bestattungen (§ 16 der Friedhofsordnung) beträgt: 
 
WS 1: 3.500,00 € 
WS 2: 5.300,00 € 
WS 3: 6.400,00 € 
WS 4: 9.600,00 € 
                                                                            
 
 
                                                           Artikel II. 
 
Dieser I. Nachtrag tritt am Tage nach seiner Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ausgefertigt: 
 
Bad Malente-Gremsmühlen, den 12.11.2010      
 
Gemeinde M a l e n t e 
 
- Der Bürgermeister - 
 
   gez. Koch 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


